
 
 

Stadt Cottbus / mesto Chosebuz 
Der Oberbürgermeister 

 
Vorlagen-Nr. 
StVV I-019/10 

HA       
   
 
 
Geschäftsbereich: GB I Fachbereich: 10 Termin der Tagung: 24.11.2010 
 
Vorlage zur Entscheidung 

 durch den Hauptausschuss  öffentlich 

 durch die Stadtverordnetenversammlung  nichtöffentlich 
 
Beratungsfolge: Datum  Datum 

 Dienstberatung Rathausspitze 12.10.10  Umwelt       
 Haushalt und Finanzen        Hauptausschuss 17.11.10 
 Recht, Sicherheit, Ordnung u. Petitionen 11.11.10  Stadtverordnetenversammlung 24.11.10 
 Wirtschaft, Bau und Verkehr        Ortsbeiräte       
 Bildung, Schule, Sport u. Kultur        JHA       
 Soziales, Gleichstellg. u. Rechte d. Minderh.         

 

Beratungsgegenstand: 
 
Wiederwahl stellvertretender Schiedspersonen  

 

Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 
 
Wiederwahl der stellvertretenden Schiedspersonen für die Schiedsstellen Ost und West 
 
 

  

____________________________________  
Frank Szymanski  

 
 

Beratungsergebnis des HA/der StVV: Beschluss-Nr.:        
 einstimmig  mit Stimmenmehrheit Tagung am:       TOP:       

 Anzahl der Ja-Stimmen:     
 laut Beschlussvorschlag Anzahl der Nein-Stimmen:     
 mit Veränderungen (siehe Niederschrift) Anzahl der Stimmenthaltungen:     
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Problembeschreibung/Begründung: 
 

Das Schiedsstellengesetz (SchG) des Landes Brandenburg verpflichtet die Stadt Cottbus 
Schiedsstellen zu unterhalten, die den Bürgern die Möglichkeit einer außergerichtlichen Klärung von 
Streitigkeiten einräumen.  

Für die Schiedsstellen Cottbus Ost und Cottbus West sind die Amtszeiten der stellvertretenden 
Schiedspersonen zum Jahresende beendet. 

Herr Frank, Hans-Joachim (Cottbus-Ost) und Herr Heinz-Jörg Wengler (Cottbus West) waren schon in 
der vergangenen Amtszeit stellvertretende Schiedspersonen. Sie erklärten ihre Bereitschaft diese 
ehrenamtliche Tätigkeit weiter auszuüben.  

 
 
  

 
Finanzielle Auswirkungen:  Ja  Nein 
1. Gesamtkosten: 
 

2. Sicherstellung der Finanzierung: 
 

3. Folgekosten: 
 

 


